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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 160-2012 
  
 
   aus öffentlicher Sitzung 
 
 
 
Einreicher: Oberbürgermeisterin
Verantwortlich für die Umsetzung: Oberbürgermeisterin

 
 
 
Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Haupt- und Finanzausschuss 06.09.2012    
Stadtrat 12.09.2012    

    
 
 
Beschlussgegenstand: 
Wahl des/r allgemeinen Vertreters/in der Oberbürgermeisterin der Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 
Antragsinhalt: 
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen wählt gemäß § 64 Abs. 1 GO LSA den Bediensteten der Stadt 
Bitterfeld-Wolfen 
 

Herrn Rolf Hülßner 
 
mit Wirkung vom 01.12.2012 als allgemeinen Vertreter der Oberbürgermeisterin der Stadt Bitterfeld-
Wolfen. 
 
  
 
Begründung: 
 
Frau Claudia Vogel, die bisherige allgemeine Vertreterin der Oberbürgermeisterin, wechselt mit Ablauf des 
30.11.2012 in die Freistellungsphase ihres Altersteilzeitarbeitsverhältnisses. Sie steht somit als allgemeine 
Vertreterin nicht mehr zur Verfügung. 
 
Gemäß § 64 Abs. 1 GO LSA ist durch den Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen ein/e Bedienstete/r als 
Vertreter/in der Oberbürgermeisterin für den Verhinderungsfall (allgemeine/r Vertreter/in) zu wählen. 
Diese/r allgemeine Vertreter/in nimmt die Gesamtheit der Aufgaben und Befugnisse der 
Oberbürgermeisterin in deren Verhinderungsfall wahr. Damit wird auch im Falle der Abwesenheit der 
Oberbürgermeisterin die Kontinuität der Aufgabenerledigung der Oberbürgermeisterin in all ihren 
Zuständigkeiten sichergestellt. 
 
Das Wahlverfahren regelt der § 54 Abs. 3 GO LSA. 
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Herr Rolf Hülßner, geboren am 04.10.1956, leitet seit der Fusion zur Stadt Bitterfeld-Wolfen den 
Geschäftsbereich Finanzwesen bei der Stadt Bitterfeld-Wolfen. Er ist Diplomökonom, war bereits vor der 
Wende in der damaligen Stadt Bitterfeld im Bereich Finanzen beschäftigt und leitete ab dem 01.07.1990 bis 
zur Fusion zur Stadt Bitterfeld-Wolfen das Finanzdezernat der damaligen Stadt Bitterfeld. 
Herr Hülßner bringt sowohl fachlich, als auch persönlich alle Voraussetzungen für die Wahrnehmung der 
Funktion des allgemeinen Vertreters der Oberbürgermeisterin der Stadt Bitterfeld-Wolfen mit. Er kann auf 
ein umfassendes Wissen und vielseitige Kenntnisse sowie auf langjährige Verwaltungserfahrung in einer 
herausgehobenen leitenden und sehr verantwortlichen Position zurückgreifen, hat sich in dieser Funktion 
bestens bewährt, ist anerkannt und geschätzt und auch als Persönlichkeit in jeder Weise geeignet, die 
Funktion wahrzunehmen. 
 
Eine eventuell erforderlich werdende weitere Begründung wird mündlich gegeben. 
      
  
 
Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 
 
§ 64 Abs. 1 GO LSA      
  
 
Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 
(Beschlussnummer/Jahr)? Beschluss Nr. 103-2008 vom 25.06.2008 (Wahl von Frau Claudia Vogel)  
 
Welche Beschlüsse sind 
a) zu ändern?   keine 
b) aufzuheben? keine 
(Beschlussnummer/Jahr)? 
 
      
 
 
  
 
 
Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich: 
a) einmalig: keine 
b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben) keine 
c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt: - 
      
  
 
 
 
              
Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 
Vorlagennummer: 160-2012 
 
 
 
 


